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Am 17. Mai 1933 gab Reichskanzler Adolf Hitler in der dritten Reichstagssitzung der achten Le-
gislaturperiode – die erste Sitzung nach Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes vom 
23. März 1933 – eine außenpolitische Regierungserklärung ab, die wegen ihres moderaten Tons 
als sogenannte „Friedensrede“ firmiert.1 Im Kontext der Genfer Abrüstungskonferenz, die zwi-
schen Februar 1932 und Juni 1934 tagte, forderte Hitler zwar gleiches Recht für Deutschland, be-
kannte sich aber, um sich aus der vollständigen außenpolitischen Isolierung zu befreien, nach-
drücklich zum Frieden und verwarf Krieg als Mittel zur Lösung der europäischen Probleme. Die 
Rede gilt als die „maßvollste und friedfertigste, die er je gehalten hat“ (Heinrich August 
Winkler).2 Vor den Spitzen der Reichswehr hatte Hitler allerdings bereits am 3. Februar 1933 Ein-
blicke in seine eigentlichen, ideologisch motivierten Eroberungsphantasien und -pläne gewährt.3 

Die Reichstagssitzung am 17. Mai 1933 war die letzte unter Beteiligung der alten Weimarer Par-
teien. Sie stand bereits im Zeichen des nationalsozialistischen Terrors, geprägt von Verfolgung, 
Ausgrenzung und Ausschaltung der politischen Gegner. Die Abgeordneten der Kommunistischen 
Partei, seit dem Reichstagsbrand Verhaftungen, Verschleppung und Misshandlungen ausgesetzt, 
fehlten gänzlich, Teile der SPD-Fraktion auch. In der Woche zuvor waren Parteihäuser, 

 

1 Stenographisches Protokoll der Sitzung vom 17. Mai 1933 hier: https://www.reichstagsproto-
kolle.de/Blatt2_w8_bsb00000141_00051.html (letzter Zugriff wie bei allen weiteren Links: 4. Juli 2024). Zur 
„Friedensrede und -resolution“ v. a. Erich Matthias/Rudolf Morsey (Hg.): Das Ende der Parteien 1933. Düssel-
dorf 1960, S. 180 ff.; Heinrich August Winkler: Der Weg in die Katastrophe. Arbeiter und Arbeiterbewegung in 
der Weimarer Republik 1930 bis 1933. Berlin/Bonn 1987, S. 932 ff.; auch Max Domarus: Der Reichstag und die 
Macht. Würzburg 1968, S. 72f.; Joachim Fest: Hitler. Eine Biographie. 2. Band: Der Führer. Frankfurt/M. 1973, S. 
567 f 

2 Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen, Erster Band: Deutsche Geschichte vom Ende des Alten 
Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik. München, S. 684. Der SPD-Abgeordnete Wilhelm Hoegner 
wird bei Ian Kershaw mit den Worten zitiert: „Eine sanftere Friedensrede hätte auch Stresemann nicht halten 
können.“ (Zit. nach Christoph Raichle: Hitler als Symbolpolitiker. Stuttgart 2014, S. 116.)  

3 Siehe dazu Andreas Wirsching: „Man kann nur Boden germanisieren“. Eine neue Quelle zu Hitlers Rede vor 
den Spitzen der Reichswehr am 3. Februar 1933. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 49 (2001), 
Heft 3, S. 517-550 (https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2001_3_5_wirsching.pdf). 
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Zeitungen und Vermögen der Sozialdemokraten beschlagnahmt worden.4 Anders als bei der kon-
stituierenden Sitzung am 21. März 1933 weist das Sitzungsprotokoll vom 17. Mai keine Anwe-
senheitsliste mehr aus.5 

Im Anschluss an Hitlers von den nationalsozialistischen Abgeordneten stürmisch gefeierten Rede 
stellte Reichstagspräsident Hermann Göring eine von der NSDAP, den Deutschnationalen, dem 
Zentrum und der Bayerischen Volkspartei eingebrachte Resolution zur Abstimmung, mit der sich 
der Reichstag hinter die Reichsregierung und Hitlers Erklärung stellte.6 Eine namentliche Abstim-
mung – so wie beim Ermächtigungsgesetz wenige Wochen zuvor – war nicht vorgesehen, wes-
halb das Sitzungsprotokoll auch in seinen Anlagen keine namentlichen Hinweise zu den Teil-
nehmern der Sitzung bietet.7 Göring forderte vielmehr dazu auf, sich zur Zustimmung von den 
Plätzen zu erheben. Laut Sitzungsprotokoll erhoben sich alle anwesenden Abgeordneten und 
sangen anschließend gemeinsam das Deutschlandlied. Das Horst-Wessel-Lied stimmten nach Sit-
zungsende hingegen nur die nationalsozialistischen Abgeordneten an.8 Dieser Ablauf, wie ihn 

 

4 Zur Situation der sozialdemokratischen Abgeordneten siehe Klaus Schönhoven: Freiheit und Leben kann man 
uns nehmen, die Ehre nicht. Das Schicksal der 1933 gewählten SPD-Reichstagsabgeordneten. Bonn 2017; und: 
Susanne Miller/Heinrich Potthoff: Kleine Geschichte der SPD. Darstellung und Dokumentation. Bonn 2002, 
S. 146. In der Sitzung am 23. März 1933 waren von 120 gewählten sozialdemokratischen Abgeordneten noch 94 
anwesend gewesen. Eine den Protokollen der 8. Wahlperiode beigefügte Anlage mit dem Namensverzeichnis 
aller Mitglieder des Reichstages hier: https://www.reichstagsprotokolle.de/Blatt2_w8_bsb00000141_00059.html. 

5 Anlage 1 zum stenographischen Bericht der Sitzung vom 21. März 1933: https://www.reichstagsproto-
kolle.de/Blatt2_w8_bsb00000141_00023.html. Vgl. Schönhoven, Freiheit und Leben, S. 83. 

6 Zur Rolle des Zentrum-Vorsitzenden Heinrich Brüning bei Einbringung der Resolution siehe mit Verweis auf 
Brünings Memoiren Raichle, Hitler als Symbolpolitiker, S. 115. 

7 Zu berücksichtigen ist weiterhin die nach Thomas Mergel ausgesprochen ungünstige Quellenlage, nachdem die 
Reichstagsregistratur durch Bombentreffer im Zweiten Weltkrieg vernichtet wurde, darunter die maschinen-
schriftlichen Transskripte der Plenumssitzungen. Auch Fraktionsprotokolle, die zur Klärung der Frage, welche 
Abgeordneten am 17. Mai 1933 anwesend gewesen sind, herangezogen werden könnten, liegen nur für die 
DNVP und das Zentrum vor, und auch nur für Letztere veröffentlicht. (Vgl. Thomas Mergel: Parlamentarische 
Kultur in der Weimarer Republik. Politische Kommunikation, symbolische Politik und Öffentlichkeit im 
Reichstag (= Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, Band 135). Düsseldorf 
2002, S. 34 ff. Die eingesehene wissenschaftliche Literatur und Zeitzeugenberichte liefern so keine verlässlichen 
Angaben zu den Anwesenden. Hier wird etwa für die Sozialdemokraten angenommen, dass nur wenig mehr als 
die Hälfte der Fraktionsmitglieder bei den vorangegangenen Fraktionssitzungen anwesend waren. Vgl. auch zu 
abweichenden Zahlen Matthias/Morsey, Das Ende der Parteien, S. 184, Anm. 19. Mit Toni Pfülf nahm wiede-
rum mindestens eine von ihnen dann nicht an der Plenarsitzung teil (siehe Anm. 14). Vgl. etwa Erich Matthias: 
Der Untergang der alten Sozialdemokratie 1933. In: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Jahrgang 4 (1956), Heft 
3, S. 273; Schönhoven, Freiheit und Leben, S. 83; Michael Schneider, Unterm Hakenkreuz: Arbeiter und Arbei-
terbewegung 1933 bis 1939 (= Geschichte der Arbeiter und der Arbeiterbewegung in Deutschland seit dem Ende 
des 18. Jahrhunderts, hg. von Gerhard A. Ritter und Jürgen Kocka, Bd. 12). Bonn 1999, S. 109 ff.; Martin Schu-
macher (Hg.): MdR, die Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik in der Zeit des Nationalsozialismus: 
Politische Verfolgung, Emigration und Ausbürgerung 1933-1945; eine biographische Dokumentation. Düsseldorf 
1994.  

8 Die Behauptung Sebastian Haffners in seiner 2001 postum erschienenen autobiografischen „Geschichte eines 
Deutschen“, die Sozialdemokraten hätten auch das Kampflied der NSDAP mitgesungen, stimmt nicht. Das 
Reichstagsprotokoll weist aus: „(Schluss der Sitzung 4 Uhr 6 Minuten) (Die nationalsozialistischen Mitglieder 
singen das Horst-Wessel-Lied)“. Siehe auch – entsprechend zeitgenössischer Zeitungsartikel – Winkler, Der 
lange Weg, S. 684. 
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das durch die Bayerische Staatsbibliothek inzwischen digitalisierte Sitzungsprotokoll festhält9, 
wird in der gängigen Literatur nicht angezweifelt.10 Ebenso wenig gibt es Hinweise darauf, dass 
es – wie angefragt – von einer parlamentarischen Seite den Versuch gegeben habe, das Abstim-
mungsergebnis anzuzweifeln oder nachträglich zu verändern. 

Die Abstimmung vom 17. Mai 1933 ist allerdings Ausgangspunkt für einen heftigen Konflikt zwi-
schen den in Berlin verbliebenen Mitgliedern der sozialdemokratischen Fraktion und der SPD-
Vorstandsmehrheit im Exil gewesen, die empfohlen hatte, der Abstimmung demonstrativ fernzu-
bleiben: „Während sich unter den Zurückgebliebenen um Paul Löbe etliche daran klammerten, 
durch eine legale Oppositionshaltung den Terror mildern zu können, sah der Emigrationsvor-
stand, der nun Prag zu seinem Sitz wählte, den Zeitpunkt für den offenen Widerstand gekom-
men.“11  

Unter dem Eindruck einer Bemerkung des nationalsozialistischen Reichsinnenministers Frick, 
der im Ältestenrat nach dem Verständnis der SPD-Abgeordneten kaum verhohlen mit der Ermor-
dung inhaftierter Sozialdemokraten gedroht hatte12, und trotz des innerfraktionellen Widerstands 
Einzelner, darunter Kurt Schumacher, stimmte am Ende die Rumpfgruppe der SPD-Fraktion „in 
einer Mischung aus Resignation und Festklammern an der Legalitätsillusion“ (Peter Brandt/Det-
lef Lehnert13) für die Friedensresolution. Auch der ursprüngliche Gedanke, eine eigene Erklärung 
abgegeben zu wollen, die der Forderung nach Abrüstung und Gleichberechtigung Deutschlands 
zwar zustimmte, gegen die Innenpolitik der Regierung aber protestierte, war unter der massiven 

 

9 Informationen zu dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Digitalisierungsprojekt 
der Bayerischen Staatsbibliothek hier: https://www.reichstagsprotokolle.de/projekt.html.  

10 Zur Frage der Authentizität der Protokolle grundsätzlich Thomas Mergel: „Ihre Benutzung wirft manche Prob-
leme auf, die in der Entstehung der Protokolle begründet liegen. Der Reichstag hat keine regelmäßige Rundfunk-
übertragung seiner Sitzungen zugelassen. Die Redebeiträge (inklusive der Zwischenrufe) wurden wortgetreu – 
soweit der Stenograph sie verstand – stenographiert und danach dem Redner zur Redaktion vorgelegt. Erst diese 
korrigierten Mitschriften wurden veröffentlicht. Konkurrierende Fassungen fanden sich mitunter in Mitschrif-
ten der Presse sowie in den Vorabexemplaren der Reden, die an die Presse verteilt wurden. Ab und zu kam es 
zwischen Abgeordneten zu Auseinandersetzung darüber, was denn tatsächlich gesagt worden sei. Der einzige 
Weg war der, sich auf eine – vielleicht nicht wahre, aber gültige – Version zu einigen; das war gewöhnlich die 
der Stenographischen Protokolle. In ihnen findet sich also nicht die authentische Fassung des Gesagten, son-
dern das, was aufgrund von Konvention als das in der Öffentlichkeit Gesagte zu gelten hatte. Herr des Textes 
war der Sprecher, der durch seine redaktionelle Äußerung deutlich machte, was er eigentlich gesagt haben 
wollte. Letztlich unterscheiden sich die redigierten Fassungen aber meist nicht grundlegend von der gesproche-
nen Fassung.“ (Mergel, Parlamentarische Kultur, S. 36.)  

11 Susanne Miller/Heinrich Potthoff: Kleine Geschichte der SPD. Darstellung und Dokumentation. Bonn 2002, 
S. 146. Zum Konflikt zwischen den im Reich verbliebenen und den ins Exil gegangenen Vorstandsmitgliedern 
der SPD siehe u. a. Peter Brandt/Detlef Lehnert: Geschichte der Sozialdemokratie 1830-2010, Berlin 2013, S. 151 
ff.; Winkler, Der lange Weg, S. 684-687. Ian Kershaw: Hitler 1889-1936. München 2002, S. 603f. Grundlegend: 
Erich Matthias: Der Untergang der alten Sozialdemokratie 1933, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Jahr-
gang 4 (1956), Heft 3, S. 273 ff. (https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1956_3_2_matthias.pdf); ders./Mor-
sey, Das Ende der Parteien, S. 180-187; Winkler, Der Weg in die Katastrophe, S. 932 ff. 

12 Frick sagte den Quellen zufolge: „Uns ist es gleichgültig, ob die Sozialdemokraten den Entschließungen des 
Reichstags zustimmen oder nicht. Auf alle Fälle mögen sie wissen, dass uns das Leben der Nation höher steht 
als das Leben einzelner Menschen.“ (zit. nach Winkler, Der Weg in die Katastrophe, S. 934). 

13 Peter Brandt, Detlef Lehnert: Eine kurze Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Bonn 2023, S. 110. 
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Bedrohungslage fallengelassen worden.14 Mit der Zustimmung ging ein tiefer Riss zwischen dem 
Rumpfvorstand in Berlin auf der einen und dem Prager Emigrationsvorstand auf der anderen 
Seite durch die Partei, den die neuen Machthaber auflösten, als sie im Juni/Juli 1933 Fakten 
schufen: Innenminister Frick untersagte zunächst am 21. Juni der SPD unter Verweis auf den 
Aufruf zum Widerstand durch den Exilvorstand in Prag jede Betätigung, am 14. Juli wurde dann 
die Partei offiziell verboten. Die liberalen Parteien, das Zentrum und die Deutschnationalen hat-
ten sich zu diesem Zeitpunkt unter dem massiven Druck der „Gleichschaltung“ bereits selbst auf-
gelöst. Die Zerschlagung des Weimarer Parteienwesens war abgeschlossen. 

 

*** 

 

14 Zur innerfraktionellen Debatte v. a. Matthias, Untergang, S. 274 und ders./Morsey, Das Ende der Parteien 1933, 
S. 101-278. Winkler, Der Weg in die Katastrophe, S. 932 ff. Demnach war die große Mehrheit der Fraktion zu-
nächst entschlossen gewesen, der Sitzung fernzubleiben, wenn die Abgabe einer eigenen Erklärung unmöglich 
gemacht würde. Erst durch die Erpressung Fricks, die Paul Löbe aus dem Ältestenrat in die Fraktion trug, hätten 
in der Fraktion laut der „Internationale Information“, dem in Zürich erscheinenden Mitteilungsblatt der Sozia-
listischen Arbeiterinternationalen, dann 48 der 65 anwesenden Abgeordneten für die unmotivierte Zustimmung 
gestimmt. Laut Winkler, Der Weg in die Katastrophe, S. 934 blieb trotz „Fraktionszwang“ von den 65 Abgeord-
neten die Münchner Abgeordnete Toni Pfülf der Sitzung fern – und unternahm einen ersten Selbstmordversuch. 
Verzweifelt setzte sie am 10. Juni 1933 ihrem Leben ein Ende. 


